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RS OGH 1977/3/3 7Ob519/77
(7Ob520/77), 4Ob555/77

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1977

Norm

4.DVEheG §14d

JN §109

Rechtssatz

Der Heimatstaat muß seiner Fürsorgep2icht ankommen, indem er - wenigstens im betre6enden Teilbereich - die

Fürsorge tatsächlich übernimmt und im Interesse des P2egebefohlenen tätig wird und für ihn sorgt. Die bloße

Annahme einer Klage des Vaters auf Herausgabe des Kindes und Auftrag an die Mutter, diese Klagsschrift zu

beantworten, reichen nicht aus.

Entscheidungstexte

7 Ob 519/77

Entscheidungstext OGH 03.03.1977 7 Ob 519/77

Veröff: EvBl 1977/220 S 491

4 Ob 555/77
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